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Sehr geehrte Damen und Herren,
die Sommerpause hatte an den Finanzmärkten dramatische Auswirkungen. Innerhalb weniger Wochen erlebten wir einen 

gegebenenfalls etwas Trost mit der Information, dass die realisierten Börsenverluste steuerlich berücksichtigungsfähig 
sind.
Darüber hinaus berichten wir u.a. über geplante Gesetzesänderungen und die aktuelle Rechtsprechung des Bun-

-
ausbildung und ein Erststudium.

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Dr. Wolfgang Zündorf
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I. Gesetzgebung aktuell
Vorausgefüllte Steuererklärung: Umsetzung der 1. Stufe in 2013
Im Rahmen des Bürokratieabbaus und der Modernisierung des Besteuerungsverfahrens erhält 

-
gen (z.B. Lohnsteuerdaten, Rentenbezüge, Vorsorgeaufwendungen und Personalien, die u.a. von 
Arbeitgebern oder Versicherungsunternehmen elektronisch übermittelt werden müssen).

-
mensteuererklärungen zur weiteren Bearbeitung bereitzustellen. Dazu werden vorhandene Daten 
von der Finanzverwaltung in die richtigen Felder der Steuererklärung übertragen. Nach Prüfung und 

an das Finanzamt zurück.

Die "vorausgefüllte Steuererklärung"

ist ein optionales und kostenloses elektronisches Serviceangebot der Finanzverwaltung,
kann die Erstellung der Einkommensteuererklärung erleichtern,
soll eine aktuelle Datenbasis liefern,
wird wohl höchstmögliche Datensicherheit gewährleisten,

Anspruch genommen werden.

die lediglich über Einkünfte aus einem Arbeitsverhältnis oder Rentenbezüge verfügen. Für alle ande-
ren werden sich keine nennenswerten Vereinfachungen ergeben.

 

II. Internationales Steuerrecht aktuell
1. Schweiz: Steuerabkommen über Kapitalanlagen
Am 10.8.2011 haben sich Deutschland und die Schweiz auf ein neues Verfahren zur Besteuerung 

Fiskus verschwiegen worden sind.

Das Abkommen umfasst u.a. folgende Regelungen:

 
Personen einmalig die Möglichkeit eingeräumt, in der Schweiz auf anonymer Basis eine pauschale 

 

-
end gegenüber den deutschen Behörden offenzulegen und individuell besteuern zu lassen.

-

Die Finanzverwaltung plant, auf der Grund-
lage der ihr vorliegenden Daten elektro-
nisch vorausgefüllte Einkommensteuerer-
klärungen zur Verfügung zu stellen.

Dies ist ein optionales und kostenloses 
Angebot der Finanzverwaltung.

der Schweiz
Deutschland und die Schweiz vereinbaren 
ein Steuerabkommen über die Behandlung 
(unversteuerter) Geldanlagen.

Für bisher in Deutschland unversteuerte  

Nachsteuer zwischen 19 % des Vermögens-
-

wachses seit 2002 erhoben werden. Alterna-
tiv besteht die Möglichkeit, die Erträge den 
deutschen Behörden strafbefreiend offenzu-
legen.

Zukünftig erfolgt in der Schweiz anonym 
die Erhebung einer Abgeltungsteuer von 
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Die Steuer wird anonym in der Schweiz einbehalten und an Deutschland abgeführt, um das Bank-
geheimnis in der Schweiz beibehalten zu können.

Das Abkommen soll Anfang 2013 in Kraft treten. Derzeit ist allerdings noch offen, ob der deutsche 
Bundesrat dem Abkommen zustimmen wird. 

  

2. Schweiz: Anpassung des Doppelbesteuerungsabkommens
Die Bundesregierung hat am 4.7.2011 einen Gesetzentwurf zur Anpassung des Doppelbesteu- 
erungsabkommens mit der Schweiz vorgelegt. Unter anderem sind folgende Änderungen vorge-
sehen:

Informationsaustausch

Auskunftsersuchen der deutschen Finanzbehörden an die Schweiz liefen bisher oft ins Leere. 
Obwohl ein Informationsaustausch bei Betrugsdelikten vorgesehen war, ist dieser kaum möglich 
gewesen, da Steuerhinterziehung in der Schweiz kein Betrugsdelikt ist. Nun wird diese Klausel 

Deutschland "voraussichtlich erheblich" sind. Die deutschen Fahnder brauchen allerdings einen 
Anlass für ihr Ersuchen. Damit sollen Anfragen "ins Blaue hinein" ausgeschlossen werden.

Quellensteuer auf Dividenden

Für Dividenden im Konzern (zwischen Kapitalgesellschaften) wird die Quellensteuer auf 0 % redu-
ziert. Die hierfür erforderliche Beteiligungsquote soll bei einer einjährigen Mindesthaltedauer von 
20 % auf 10 % gesenkt werden. 

III. Steuerbilanz aktuell
1. E-Bilanz: Auswertung der Pilotphase
Nach Abschluss der Pilotphase hat die Finanzverwaltung durch den Entwurf eines Anwendungs-
schreibens ihre Anforderungen an die E-Bilanz abgemildert.

Aufgrund der Erfahrungen in der Pilotphase sind zusätzliche Vereinfachungen in Form von weite-
ren Auffangpositionen und Streichungen von Mussfeldern vorgesehen. Ferner soll die Anwendung 

zu vermeiden.

-
kutieren und gegebenenfalls Anpassungen vornehmen.

Des Weiteren wird klargestellt, dass die elektronische Datenübermittlung erstmalig für das Wirt-
schaftsjahr 2013 im Jahr 2014 erfolgen muss.

Die Veröffentlichung des endgültigen Anwendungsschreibens ist für Ende September diesen Jah-
res vorgesehen. 

  

2. Abschreibungen von Anteilen an Aktienfonds

an Aktienfonds im Betriebsvermögen Stellung genommen. Die Regelung gilt für Anteile an Publi-
kums- und Spezialfonds, wenn das Investmentvermögen zu mindestens 51 % in börsennotierten 
Aktien investiert ist.

Das Abkommen soll Anfang 2013 in Kraft  
treten.

Schweiz
Die Änderungen des Doppelbesteuerungsab-
kommens mit der Schweiz betreffen

den Informationsaustausch
und

die Quellensteuerbefreiung bei einer Min-
destbeteiligung ab 10 %.

Für alle bilanzierenden Unternehmen

Die Erfahrungen der Pilotphase sind ausge-
wertet worden.

Vorgesehen sind einige Vereinfachungen,

eine jährliche Überprüfung der Taxonomie und

die erstmalige elektronische Übermittlung für 
2013 in 2014.

Das endgültige Anwendungsschreiben ist für 
Ende September avisiert.

Für Unternehmen mit Aktienfonds

Abschreibungen auf Anteile an Aktienfonds 
sind steuerlich anzuerkennen:
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Eine steuerlich wirksame Abwertung der Investmentanteile ist nur dann anzuerkennen,

wenn der Börsenkurs am Bilanzstichtag um mehr als 40 % unter den Kurs beim Erwerb des Wert-
papiers (Anschaffungskosten) gesunken ist oder
wenn der Börsenkurs an zwei aufeinander folgenden Bilanzstichtagen jeweils um mehr als 25 % 
unter den Kurs beim Erwerb des Wertpapiers gesunken ist.

Wertsteigerungen nach dem Bilanzstichtag bis zum Zeitpunkt der Aufstellung der Handels- oder 
Steuerbilanz sind zu berücksichtigen, vermindern also die Abwertungsmöglichkeiten.

In der Literatur wird die vorstehende Regelung als zu restriktiv eingeschätzt. Wer aber über die vor-
stehende Regelung hinaus Abwertungen vornimmt, muss mit Widerstand der Finanzverwaltung 
rechnen. 

IV. Jahresabschluss aktuell

Stelle der bisher geltenden Prinzipien der einheitlichen Leitung und des Control-Prinzips ist jetzt 

-
tende Gesellschafterin die Möglichkeit, die Finanz- und Geschäftspolitik zu bestimmen. Damit übt 

-

Befreiungen zu beachten.

-
-

-
 

-

-
-

-
-

genannten Sinne anzupassen. 

V. Einkommensteuer (betrieblich) aktuell 

1. Veräußerungsverlust trotz symbolischem Kaufpreis voll 
     abzugsfähig

grundsätzlich auch nur zu 60 % steuerlich geltend gemacht werden.

bei Minderung des Börsenkurses um mehr 
als 40 % oder
bei Minderung des Börsenkurses um mehr 
als 25 % an zwei aufeinanderfolgenden 
Bilanzstichtagen.

-

verschärft.

-
 

-
-

legung entfallen.

Ebenfalls besteht  keine Konzernrechnungs-

Daher sollten Gesellschaftsverträge recht-
zeitig vor dem Abschlussstichtag angepasst 
werden!

Für Gesellschafter von Kapitalgesell-

Gewinne und Verluste aus der Veräußerung 

grundsätzlich nur zu 60 % steuerwirksam.
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dem Verkauf keinerlei Einnahmen aus der Beteiligung erzielt wurden bzw. werden. Streitig war jetzt 
-

abzugs auslöst.

-

Veräußerungseinnahmen erzielt werden. In diesen Fällen ist der Verlustabzug immer auf 60 % 
begrenzt.

Ab 2011 schränkt eine Gesetzesänderung den vollen Verlustabzug ein. Dafür reicht jetzt schon 
die Absicht zur Erzielung von Einnahmen. Daher sind Veräußerungsverluste ab 2011 auch bei der 

 
  

2. Neue Vorgaben des Bundesministeriums der Finanzen für 
    Spendenbescheinigungen
Das Bundesministerium der Finanzen hat mit Schreiben vom 17.6.2011 wichtige Vorgaben zur  
Verwendung der amtlich verbindlichen Muster für Zuwendungsbestätigungen bekannt gegeben. 

Verbände etc.) anhand der amtlichen Muster wie folgt selbst herzustellen:

Die Wortwahl und Reihenfolge der vorgeschriebenen Muster-Textpassagen sind beizubehalten, 

Der Spendenbetrag ist sowohl in Ziffern als auch in Buchstaben zu nennen.

Auf der Zuwendungsbestätigung dürfen weder Danksagungen noch etwaige Werbeaufdrucke 
angebracht werden. Entsprechende Texte auf der Rückseite sind jedoch zulässig.

Bei Sammelbestätigungen wird die zusätzliche Erklärung des Ausstellers verlangt, dass über 
die in der Gesamtsumme enthaltenen Zuwendungen keine weiteren Einzelbestätigungen aus-
gestellt wurden.

Bei Sachspenden aus dem Privatvermögen hat der Zuwendungsempfänger anzugeben, wel-

ursprüngliche Rechnungen mit Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Abschreibun-
gen etc.).

-
nehmen.

Vorgaben achten, damit es bei der steuerlichen Geltendmachung der Spenden zu keinen Beanstan-
dungen/Nichtanerkennungen der Spendenbescheinigungen durch die Finanzverwaltung kommt.

Ebenso sollten Spender darauf achten, dass die Ihnen übersandten Spendenbestätigungen den 
amtlichen Mustern entsprechen. 

  

Für Altfälle (bis 2010) sind Veräußerungs-
verluste bei objektiv ertrags- und wertlosen 
Anteilen voll abziehbar, selbst wenn ein sym-

Diese volle Verlustnutzung ist durch eine 
Gesetzesänderung ab 2011 ausgeschlossen 
worden.

Für Spendensammelstellen und Spender

Das Bundesministerium der Finanzen hat 
nach interner Abstimmung mit den Ländern 
wichtige Vorgaben für Zuwendungsbestäti-
gungen bekannt gegeben.

Die Vorgaben des Bundesministeriums der 
Finanzen sollten von den Spendensammel-
stellen exakt beachtet werden.

Auch Spender sollten die Spendenbeschei- 
nigungen kritisch überprüfen.
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Für Unternehmensgruppen mit innerbe-
trieblichen Verpachtungen

Es ist nach wie vor ungeklärt, ob Aufwendun-
gen im Zusammenhang mit verbilligt verpach-
teten Gegenständen bei der verpachtenden
Gesellschaft zu 60 % oder zu 100 % berück-
sichtigt werden.

Diese Frage ist in verschiedenen Verfahren 
vor dem Finanzgericht Münster unterschied-
lich beurteilt worden.

zur Entscheidung vorgelegt worden.

Veranlagungen sollten offen gehalten werden.

Für Unternehmen, deren Mitarbeiter aus-
wärts tätig sind

Die Mahlzeitengestellung war nach Auffas-
sung der Finanzverwaltung in vielen Fällen 

Laut geänderter Verfügung ist die Mahl- 
zeitengestellung jetzt doch nicht umsatzsteu-

Ein Antrag auf Erstattung der zu viel entrich-

3. Minderung von innerbetrieblichen Pachteinnahmen

Gruppengesellschaft an eine andere verpachtet. Eine vergleichbare Verpachtungssituation liegt 

-
-

gesetzt.

Die Finanzverwaltung vertritt regelmäßig die Auffassung, dass die Pachtminderung gegenüber 
einem fremden Dritten nicht erfolgt wäre. Sie geht daher davon aus, dass diese Einnahmenminde-

-
setzen, früher wieder Beteiligungserträge ausschütten zu können. Da Beteiligungserträge nur zu 

(z.B. Zinsen, Abschreibungen etc.) für den verbilligt verpachteten Gegenstand nur zu 60 %.

-
einbarten Pacht kein Zusammenhang mit den Beteiligungserträgen aus der Betriebsgesellschaft 
hergestellt wird.

Nachteilige Veranlagungen sollten in jedem Fall durch einen Einspruch offen gehalten werden. 

VI. Umsatzsteuer aktuell
1. Reisekosten: Erstattung von Mahlzeiten

Rheinland vom 17.2.2011 zur umsatzsteuerlichen Behandlung von Reisekostenerstattungen an 
Arbeitnehmer informiert.

-

1,57 überschritten wird.

-
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    sellschaft
Komplementäre einer Personengesellschaft, die u.a. Geschäftsführungstätigkeiten für die Perso-
nengesellschaft ausführen, wurden von der Finanzverwaltung bisher uneingeschränkt als umsatz-
steuerliche Unternehmer angesehen. Dementsprechend waren ihre von der Gesellschaft gezahl-

-
zug aus Anschaffungen bzw. laufenden Aufwendungen im Zusammenhang mit der Tätigkeit gel-
tend machen.

Bei natürlichen Personen als Komplementären ist diese Auffassung zukünftig differenziert zu prü-
-

bild der Verhältnisse ankommt. Wenn der Geschäftsführer weisungsgebunden ist, liegt regelmäßig 
-

genden Fall war die Weisungsgebundenheit gegeben, weil ein Verwaltungsrat den Geschäftsführer 
beraten und überwacht hat und darüber hinaus berechtigt war, den Geschäftsführer jederzeit nach 
eigenem Ermessen abzuberufen.

-
men.

wir

die Gesellschafts- und Geschäftsführerverträge daraufhin zu überprüfen, ob die Geschäftsfüh-

ausgewiesen werden),
ggf. die genannten Verträge anzupassen, wenn es gewünscht ist, dass der Geschäftsführer wei-

-
erabzug zu ermöglichen).

Die neue Rechtsauffassung gilt allerdings nur für natürliche Personen als Geschäftsführer, nicht 

befreit. 

VII. Einkommensteuer (privat) aktuell
1. Arbeitszimmer trotz privater Mitbenutzung steuerlich absetzbar?

-

steuerlich abgezogen werden können. Bisher war für einen Abzug die (fast) ausschließlich beruf- 
liche bzw. betriebliche Nutzung erforderlich.

beantragt, das jeweils hälftig als Wohnzimmer und zur Erledigung von Büroarbeiten genutzt wor-

Aufteilung von gemischt veranlassten Reisekosten akzeptiert hatte.

-
berg hatte in einem ähnlichen Fall am 2.2.2011 eine Aufteilung von Wohnraumkosten abgelehnt.

-
fen gehalten werden. 

  

Für Komplementäre, die Geschäftsfüh-
rungsleistungen erbringen

Bisher  waren  geschäftsführende  Komple-
-

nehmer.

natürlichen Personen das Gesamtbild der 
Verhältnisse.

Eine Weisungsgebundenheit des Geschäfts-
führers steht seiner Unternehmereigenschaft 

Empfehlung: Prüfung der Gesellschafts- und
Geschäftsführeranstellungsverträge.

-

-
tem Wohn-/Arbeitszimmer

-
len anteilig abzugsfähig sein, wenn eine pri-
vate Mitbenutzung des Raums vorliegt. Bis-
her war für den Abzug eine ausschließlich 

Die Rechtslage ist zwischen verschiedenen 
Finanzgerichten strittig. Deshalb bleibt eine 

-
hofs abzuwarten. Bis dahin sollten Steuer- 
bescheide offen gehalten werden.
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-
zess führen

Kosten  für  einen  Zivilprozess  im  privaten 
Bereich können als außergewöhnliche Belas-
tung steuerlich abzugsfähig sein,

wenn hinreichende Aussicht auf Erfolg 
besteht.

Kosten für einen Arbeitsgerichtsprozess sind 
in voller Höhe abzugsfähig.

Für (ehemalige) Studenten und Auszubil-
dende

Ausgaben für ein Erststudium oder eine 
erstmalige Berufsausbildung sind in vollem 
Umfang steuerlich zu berücksichtigen, wenn 
ein Zusammenhang der Ausbildung mit einer 
späteren Berufsausübung besteht.

Ggf. sollten entsprechende Kosten nachge-
meldet werden.

Kosten, die durch die private Lebensführung entstehen, sind steuerlich nicht abziehbar. Hierzu zäh-
len grundsätzlich auch die Kosten für einen Zivilprozess in einer Angelegenheit, die nicht mit Ein-
künften im Zusammenhang steht.

Allerdings hat die Rechtsprechung ausnahmsweise Kosten für einen Zivilprozess dann als abzugs-
fähig anerkannt, wenn es sich um einen Rechtsstreit mit existenzieller Bedeutung für den Steuer-

und entschieden, dass Zivilprozesskosten unabhängig von dem Anlass des Prozesses als außer-
gewöhnliche Belastung berücksichtigt werden können. Voraussetzung ist allerdings, dass die Pro-
zessführung hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet. Davon kann ausgegangen werden, wenn der 
Prozesserfolg mindestens ebenso wahrscheinlich ist wie ein Misserfolg.

Für außergewöhnliche Belastungen gelten Grenzwerte von 1 % bis 7 % des Gesamtbetrags der  
Einkünfte (abhängig von der Einkommenshöhe und von dem Familienstand). Über diese Grenzwerte  
hinausgehende Aufwendungen werden als außergewöhnliche Belastung steuerlich anerkannt, 

-
hältnissen zu leisten hat.

-
 

fähig. 
  

 
    abziehbar
Wie wir in der Ausgabe Mai/Juni 2011 berichtet haben, war streitig, ob Aufwendungen für eine beruf-
liche Erstausbildung bzw. ein Erststudium in voller Höhe steuerlich geltend gemacht werden können. 

zu berücksichtigen sind, wenn ein konkreter Zusammenhang mit der späteren Berufstätigkeit besteht. 
Dieser Zusammenhang ist regelmäßig gegeben, wenn ein Studium Berufswissen vermittelt.
Falls während der Ausbildung nur geringe Einkünfte erzielt werden, können die Aufwendungen zu 
einem Verlust führen, der mit späteren Einkünften verrechnet werden kann (bisher: Verrechnung 
mit Einnahmen in Höhe von maximal EUR 4.000 und nur in demselben Jahr).

ob er diese noch nachträglich geltend macht:

Falls bisher noch keine Steuererklärungen für die Ausbildungsjahre abgegeben worden sind, 
können die Ausgaben durch die Einreichung von Steuererklärungen  für die  letzten vier  Jahre 

zurückliegende Jahre (also für Jahre ab 2004) ist nur unter sehr engen Voraussetzungen möglich. 

erfolgen kann.
Falls für die Ausbildungsjahre Steuerbescheide erlassen wurden, ist zu prüfen, ob diese noch 
geändert bzw. Verlustvortragsbescheide erstmalig erwirkt werden können. Dann sollten die Auf-
wendungen nachgemeldet werden.

-
grund der erheblichen Steuerausfälle ist mit einer sehr restriktiven Auslegung des Urteils bzw. einer 
Gesetzesänderung zu rechnen. 
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4. Verluste aus Kapitalanlagen
Kapitalanleger haben aufgrund der dramatischen Kursstürze an den Börsen in 2011 vielfach Ver-
äußerungsverluste aus Aktien und anderen Wertpapieren erlitten. Diesbezüglich besteht aus steu-
erlicher Sicht in folgenden Fällen besonderer Handlungsbedarf:

1. Verluste aus Wertpapieren, die ab 2009 erworben wurden

Soweit Wertpapiere seit 2009 erworben wurden - also seit Einführung der Abgeltungsteuer - sind 
Verluste  steuerlich mit  positiven  Kapitalerträgen  (Kursgewinne, Dividenden, Zinserträge) aus-
gleichsfähig. Eine Ausnahme gilt für Aktienverluste: Diese dürfen nur mit Gewinnen aus Aktien-
verkäufen ausgeglichen werden.

Das  depotführende  deutsche  Kreditinstitut  nimmt  diese  Verlustverrechnungen  automatisch 
vor.  Die  Kapitalanleger müssen sich  grundsätzlich  um  eine Verrechnung  von  Verlusten  nicht 
mehr kümmern, insbesondere keinerlei Angaben im Rahmen ihrer Einkommensteuererklärung 
machen.

Falls die bei einer Bank erzielten Verluste größer sind als die positiven Kapitalerträge, nimmt 
die Bank automatisch eine Verrechnung der Verluste im nächsten Jahr vor, soweit dann positive 
Erträge vorhanden sind.

Dieser bankinterne  Verlustvortrag kann  ungünstig  sein, wenn ein Kapitalanleger eine weitere 
Bankbeziehung unterhält, bei der er insgesamt Abgeltungsteuer wegen positiver Einkünfte aus 
Kapitalvermögen  gezahlt  hat.  In diesem Fall wäre  eine  Verrechnung der bei  der einen Bank 
erzielten Verluste mit den positiven Einkünften der anderen Bank günstiger, denn hierdurch 
würde dem Kapitalanleger die Abgeltungsteuer aus den positiven Einkünften bei der anderen 
Bank vom Finanzamt erstattet bzw. auf seine Steuern angerechnet. Die Verluste mindern in die-
sem Fall die Steuerlast des entsprechenden Verlustjahres und nicht erst späterer Zeiträume, in 
denen wieder positive Kapitalerträge erzielt werden.

Um  diese  steuerlich günstige  Verlustverrechnung  zu erreichen, müssen die Verluste  von  der 
Bank bescheinigt und die Kapitaleinkünfte und -verluste der verschiedenen Banken in der Ein-
kommensteuererklärung erfasst werden.

Eine solche Verlustverrechnung durch das Finanzamt ist insbesondere empfehlenswert, wenn

mehrere Bankdepots bei verschiedenen Kreditinstituten bestehen
oder
Ehepaare unterschiedliche Depots bei einer Bank unterhalten und keine gemeinsame Freistel-
lungserklärung vorlegen.

Ein Antrag auf Verlustbescheinigung für das Jahr 2011 müsste allerdings bis zum 15.12.2011 bei 
den Banken gestellt werden. Diese Frist kann nicht verlängert werden. Die Beantragung ist aber 
auch schon jetzt möglich.

2. “Altverlust"-Vorträge aus Wertpapieren, die bis 2008 erworben wurden

Altverluste aus Spekulationsgeschäften, die aus dem Verkauf von Wertpapieren entstanden 
sind, die bis 2008 erworben wurden, können nur noch bis 2013 vorgetragen und mit Veräuße-
rungsgewinnen aus Kapitalanlagen aller Art ausgeglichen werden. Nicht möglich ist eine Verlust-
verrechnung mit Zins- und Dividendeneinkünften. Ab 2014 sind Altverluste nur noch mit Gewin-
nen z.B. aus privaten Immobilienverkäufen verrechenbar.

Falls Altverluste bestehen,  ist es empfehlenswert,  die Kapitalanlagen so zu steuern, dass bis 
2013 in ausreichendem Maß Veräußerungsgewinne generiert und die Altverluste aufgebraucht 
werden. Dies ist zum Beispiel über Zerobonds, Verkäufe normaler Anleihen oder spezielle Bank-
produkte möglich. 

Für Kapitalanleger

Wertpapierverluste sind grundsätzlich mit 
positiven Kapitalerträgen verrechenbar.

Jede Bank für sich nimmt die Verlustverrech-
nung automatisch vor, soweit Erträge vorlie-
gen.

Allerdings kann in bestimmten Fällen eine 
bankübergreifende Verlustverrechnung im 
Rahmen der Einkommensteuererklärung 
günstiger sein. Denn hierdurch wird Abgel-
tungsteuer bereits für das Verlustjahr erstat-
tet, und nicht erst in späteren Gewinnjahren.

Hierfür müssen die Verluste von den Banken 
bescheinigt  und  die  Kapitaleinkünfte  in  der 
Einkommensteuererklärung erfasst werden.

Dieses Verfahren ist insbesondere dann emp-
fehlenswert, wenn

Depots bei unterschiedlichen Banken 
bestehen oder
Ehepartner unterschiedliche Depots 
ohne gemeinsame Freistellungserklärung 
haben.

Die erforderliche Verlustbescheinigung muss 
bei den Banken bis zum 15.12.2011 bean-
tragt werden!

"Altverlust"-Vorträge sind nur noch bis 2013 
mit Veräußerungsgewinnen aus Kapitalanla-
gen ausgleichsfähig.

Darum  sollten  Sie  solche  Kapitalanlagen 
nutzen, die bis 2013 entsprechende Erträge 
erzielen.
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Für Arbeitgeber

Die Bundesregierung will den elektronischen 
Entgeltnachweis schnellstmöglich einstellen.

Mit dem anstehenden Gesetz soll das beste-
hende Verfahren beendet werden.

Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer

Neue Pfändungstabelle ab 1.7.2011 führt zu 
höheren Pfändungsfreigrenzen.

Grundstückskauf oder die Übertragung 
von Unternehmensanteilen planen
Der NRW-Landtag hat die Grunderwerb-
steuer für alle in NRW belegenen Grund- 
stücke ab 1.10.2011 auf 5 % erhöht.

VIII. Lohnsteuer aktuell
1. ELENA-Verfahren zum Entgeltnachweis soll gestoppt werden
Das Bundeswirtschafts- und das Bundesarbeitsministerium haben sich am 18.7.2011 darauf verstän-
digt, dass ELENA-Verfahren (elektronisches Nachweisverfahren) schnellstmöglich einzustellen. Als 

-
natur an.

Der elektronische Entgeltnachweis sollte bei Anträgen auf Arbeitslosengeld, Wohngeld oder Eltern-

war das Projekt in die erste Phase gegangen. Seither müssen Arbeitgeber mit den monatlichen 
Gehaltsabrechnungen für jeden ihrer Beschäftigten zahlreiche Eckdaten verschlüsselt an die zent-
rale Datenbank der Deutschen Rentenversicherung übermitteln.

Die Bundesregierung will nun dafür sorgen, dass die Arbeitgeber von den bestehenden elektronischen 

 
  

Ab 1.7.2011 gelten höhere Pfändungsfreigrenzen für Arbeitseinkommen, die der Arbeitgeber im Falle 
einer Lohn- oder Gehaltspfändung beachten muss.

Nach der neuen amtlichen Pfändungstabelle erhöhen sich die pfändungsfreien Beträge ab dem 
1.7.2011:

 

IX. Sonstige Steuern aktuell

entsprechende Gesetzesänderung hat der Landtag am 20.7.2011 beschlossen. Auf den Gesetzes-

Grundstücken ab dem 1.10.2011. Die Grunderwerbsteuer entsteht grundsätzlich mit dem Abschluss 

-
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Für Gläubiger mit gesetzlichen Zinsan-
sprüchen
Basiszinssatz steigt zum 1.7.2011 von bisher 
0,12 % auf 0,37 %.

Steueränderungen ab 2013 geplant.

Dachsanierung im Zusammenhang mit der 
Installation einer Photovoltaik-Anlage isoliert 
behandeln.

Zinssatz für Nachzahlungszinsen an das 
Finanzamt verfassungsgemäß.

Erhöhte Fördersätze für Solarthermie-Anla-
gen laufen nur noch bis zum 30.12.2011.

X. Wirtschaft aktuell
Basiszinssatz steigt ab 1.7.2011 auf 0,37 %
Die Deutsche Bundesbank hat den Basiszinssatz zum 1.7.2011 neu berechnet. Er steigt von bis-
her 0,12 % auf 0,37 %. Der Basiszinssatz dient vor allem als Grundlage für die Berechnung von 
Verzugszinsen, so dass sich diese ab dem 1.7.2011 ebenfalls erhöhen. Die aktuellen gesetzlichen 
Verzugszinsen betragen nunmehr

für Geschäfte mit Verbraucherbeteiligung:  5,37 %
für Rechtsgeschäfte zwischen Unternehmen:  8,37 %. 

XI. Kurznachrichten aktuell
Die Bundesregierung plant Steuerentlastungen für das Wahljahr 2013. Die Progression im Ein-
kommensteuertarif für kleine und mittlere Einkommen soll steuerentlastend angepasst werden. 

Wird bei der Errichtung einer Photovoltaik-Anlage auch das Dach erneuert, sind die Aufwen-
dungen für die Dachsanierung keine Betriebsausgabe für den Betrieb der Photovoltaik-Anlage 
(Finanzgericht Hessen vom 20.1.2011). Wird das Gebäude privat genutzt, ist die Dachsanierung 
daher steuerlich nicht abzugsfähig.

Die Höhe von Nachzahlungszinsen an das Finanzamt, die pauschal mit einem Zinssatz von  
6 % p.a. ermittelt werden, ist verfassungsgemäß, auch wenn der durchschnittliche Kapitalmarkt-

Bis zum 30.12.2011 besteht die Möglichkeit, die erhöhte Förderung für Solarthermie-Anlagen 
zu bekommen. Wer bis dahin einen Antrag beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 

-
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XII. Aktuelles aus unserem Haus
1. Veröffentlichungen

In  der  Zeitschrift  „Wirtschaft  zwischen  Nord-  und  Ostsee"  der  Industrie-  und  Handelskammer  
Schleswig-Holstein veröffentlichen wir regelmäßig Fachartikel. In der September-Ausgabe lesen Sie 
Interessantes zum Thema „Umsatzsteuer bei gemischt genutzten Immobilien - Seeling-Modell am 
Ende" von unserer Partnerin Frau Marin Burmester.

Im September 2011 erschienen die „Informationen für Heilberufe  III. Quartal 2011" von unserem 
Partner Herrn Stefan Drewniok.

Frau Isolde Schulze und Frau Marin Burmester geben monatlich den Informationsbrief „Informat- 
ioner for danske clienter (dansk)" zu grenzüberschreitenden Themen heraus.

Alle Veröffentlichungen können unter www.nwup.de nachgelesen werden.

2. Veranstaltungen

Im September 2011 hat unser Partner Herr Stefan Drewniok einen interessanten Vortrag zum Thema 
„Der Umstieg auf die elektronische Steuererklärung" vor dem Rotary Club Flensburg gehalten. 

Außerdem  hat  Herr  Drewniok  unsere  Gesellschaft  erfolgreich  auf  der  Ausbildungsmesse  der  
Arbeitsagentur Flensburg vertreten und viele Informationen über unser Berufsfeld an junge interes-
sierte Ausbildungsplatzbewerber vermittelt.   
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Stand: 21.09..2011

A member of            International

Alle Informationen und Angaben in diesem Rundschreiben haben wir nach bestem Wissen zusammengestellt. Sie erfolgen 
jedoch ohne Gewähr. Die Informationen in diesem Rundschreiben sind als alleinige Handlungsgrundlage nicht geeignet und 
können eine konkrete Beratung im Einzelfall nicht ersetzen. Wir bitten Sie, sich für eine verbindliche Beratung bei Bedarf 
direkt mit uns  in Verbindung zu setzen. Durch das Abonnement dieses Rundschreibens entsteht kein Mandatsverhältnis. 


